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Das

sind

Schweizer

(Jualitätsprodukte

^i«

0

\&Q

Q

i^.y-

ys

•
Die

Initiative

«für

ein

Verbot

der

Kriegsmaterialausfuhr»

verbietet

die

Ausfuhr

aller

Güter,

die

sowohl

für

zivile

als

auch

militärische

Zwecke

verwendet

werden

können.

Sie

ist

deshalb

eine

Exportverhinderungs¬

initiative.
•
Der

Export

ist

für

die

Schweiz

lebenswichtig,

denn

unser

Land

verdient

jeden

zweiten

Franken

im

Ausland.

•
Der

Dienstleistungs-

und

Technologiestandort

Schweiz

wird

durch

das

radikale

Begehren

in
Frage

gestellt.

•
Die

Exportverhinderungs-Initiative

gefährdet

Tausende

von

Arbeitsplätzen.

Ausiunr

von

Konventionellen

Waffensvstemen

1988

bis

1996

Welthandelsübersicht

(Auszug)

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

CH

76

154

192

386

330

51

73

132

NL

626

525

226

306

316

385

588

448

BRD

1

241

814

1

677

2
520

1

503

1

686

2
483

1

964

GB

1

704

2
710

1

456

1

143

1

099

1

213

1

493

1

663

China

2
161

1

009

1

249

1

104

1

158

1

284

744

868

Frankreich

2
403

2
846

2
129

1

071

1

308

1

368

1

021

815

USA

12

204

11

848

10

822

12

568

13

794

12

802

12

821

9
894

SU/Russland

14

658

14310

9
724

4
657

2
841

3
631

962

3
905

Übrige

4
961

3917

2
497

2
064

2
183

2
324

2
657

3
108

Total

40
034

38133

29

972

25

819

24
532

24

744

22
842

22
797

NB:

Hier

sind

nur

die

eigentlichen

Rüstungsgüter

im

engeren

Sinne

(KMG

1972)

erfasst;

die

Initiative

«für

ein

Waffenausfuhrverbot»

will

darüber

hinaus

alle

Dual-use-Güter

dem

Verbotsregime

unterstellen

(Art.

3).

Angaben

in
Mio.

US$;

Quelle:

SIPRI

Yearbook

1992,

1996.

Schweizer

Kriegsmaterialexporte

1996

Im
Jahre

1996

betrug

der

Gesamtwert

des

exportierten

Schweizer

Kriegs¬

materials

(Regime

noch

nach

altem

Gesetz)

232,94

Millionen

Franken.

Dies

entspricht

einem

Anteil

von

0,23%

(1995:

0,15%)

an

der

gesamten

Waren¬

ausfuhr

der

Schweizer

Wirtschaft.

*

Die

grossten

Abnehmer

waren

Oman

mit

65,42

Millionen

Franken,

Deutsch¬

land

mit

33,82

Mio.,

die

USA

mit

27,72

Mio.,

Österreich

mit

11,2

Mio.,

Frank¬

reich

mit

9,98

Mio.

und

Schweden

mit

9,32

Millionen

Franken.

Weitere

grössere

Abnehmerländer

waren:

Grossbritannien,

Italien,

Kanada,

Belgien,

Niederlande,

Norwegen,

Singapur,

Indien

etc.

Quelle:

EMD,

1997.
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Produkte

Können

zivile

una

mimanscne

Anwendungen

haben

(Dual-use

Güter)

Prepregs

und

Composites

können

auch

zur

Herstellung

von

Helmen,

als

bal¬

listischer

Schutz

oder

zum

Bau

von

Schiffsrümpfen

von

Militärschiffen

ver¬

wendet

werden.

Werkzeugmaschinen

werden

auch

zur

Herstellung

von

Waffen

aller

Art,

von

Panzern,

Flugzeugen

und

Waffenbestandteilen

benützt.

Elektronische

Schaltungen,

Hochleistungsrechner

und

Computersteuerungen

können

auch

als

Prüfgeräte

für

militärische

Ausbildungssimulatoren,

in

Feuerleitsystemen

und

für

die

Lösung

von

Armeelogistik-Belangen

eingesetzt

werden.Bohrer

und

Fräser

werden

auch

für

den

Unterhalt

und

die

Reparatur

von

mi¬

litärischen

Ausrüstungen

(Camions,

Panzern

und

Flugzeugen

etc.)

benötigt.

Lichtwellenkabel

mit

optischen

Fasern

dienen

auch

im

militärischen

Bereich

zum

Beispiel

in
Führungs-

und

Kommandosystemen

zur

Übermittlung

von

Daten

und

Sprachen.

Oszilloskope

werden

auch

zur

Entwicklung

von

Waffen

verwendet.Mit

Dinitrat-Gemischen

und

anderen

chemischen

Wirkstoffen

kann

man

auch

Sprengstoffe

und

chemische

Waffen

herstellen.

Die

Initiative

«für

ein

Verbot

der

Kriegsmaterial¬

ausfuhr»

verbietet

die

Ausfuhr

aller

Güter,

die

sowohl

für
zivile

als

auch

für
militärische

Zwecke

verwendet

werden

können/

In
einem

Land,

das

jeden

zweiten

Franken

im

Export

verdient,

ist
dies

ein

Anschlag

auf

die

ganze

Wirtschaft!
1«Falls

der

Erwerber

diese

für
kriegerische

Zwecke

verwenden

will»

scnwacnung

unserer

Eigensianuigneu

Den

Willen

zur

Verteidigung

im

Notfall

haben

Bundesrat,

Parlament

und

das

Schweizer

Volk

wiederholt

zum

Ausdruck

gebracht.

Er
kommt

beispielsweise

in
den

Volksabstimmungen

über

die

Armee

von

1989

und

1993

klar

zum

Aus¬

druck.

Die

Versorgung

der

Armee

mit

Ausrüstungsmaterial

und

mit

Waf¬

fen

ist
Voraussetzung

für

unsere

Verteidigungsfähigkeit.

Schweizer

Armee

mit

Material

aus

dem

Ausland...

Ein

totales

Ausfuhrverbot

würde

die

Herstellung

von

Rüstungsgütern

in
der

Schweiz

verunmöglichen.

Einmal

würde

allen

Schweizer

Firmen

der

Export

von

Material

und

Rüstungsgütern

verboten.

Aber

auch

die

Produktion

für

die

eigene

Armee

käme

über

kurz

oder

lang

zum

Erliegen,

weil

sie

preis¬

lich

nicht

mehr

zu
bezahlen

wäre.

Unsere

Armee

müsste

sich

also

im
Ausland

eindecken

-eine

totale

Auslandabhängigkeit

ausgerechnet

im

Bereich

der

Landesverteidigung

wäre

die

Folge.

Beeinträchtigung

der

Versorgung

der

Armee

Auch

die

Fähigkeit

zum

Unterhalt

und

zur

Reparatur

von

anspruchsvollem

Material

für

unsere

Armee

wäre

bei

einer

Annahme

der

Initiative

massiv

beeinträchtigt,

weil

das

Know-how

verloren

geht.

Daraus

würden

höhere

Kosten

resultieren,

indem

mehr

bundeseigenes

Berufspersonal

eingesetzt

werden

müsste.

Bestimmte

Reparaturarbeiten

mussten

ins

Ausland

vergeben

werden.

Wir

wollen

nicht

auch

noch

unsere

Armee

vom

Ausland

abhängig

machen!

13
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Verschärftes

Kriegsmaterialgesetz

-

neues

Güterkontrollgesetz

199ß

haben

Bundesrat

und

Parlament

im
Kriegsmaterialgesetz

(KMG)

und

im
Güterkontrollgesetz

(GKG)

eine

Exportkontrolle

eingeführt,

die

interna¬

tional

zu
den

strengsten

gehört:

•
Das

KMG

kontrolliert

den

Export

von

Waffen

und

Munition.

•
Das

GKG

kontrolliert

den

Export

von

bestimmten

zivil

und

militärisch

verwendbaren

Gütern

(Dual-use-Güter).

Strenge

Exportkontrollen

Das

KMG

kontrolliert

die

Herstellung

und

den

Handel

mit

Kriegsmaterial

und

entsprechenden

Technologien.

Neu

werden

auch

die

Vermittlungsge¬

schäfte

und

der

Technologietransfer

erfasst.

Eine

Bewilligung

des

Bundes

benötigt,

wer

•
Kriegsmaterial

herstellt,

•
mit

Kriegsmaterial

handelt,

•
Kriegsmaterial

vermittelt,

•
Kriegsmaterial

in
der

Schweiz

einführt,

ausführt

oder

durch

die

Schweiz

führt,
•
Immaterialgüter

(Lizenzen

usw.)

und

Know-how

ins

Ausland

überträgt.

Herstellung,

Handel

und

Vertrieb

von

Massenvernichtungswaffen

und

Perso¬

nenminen

sind

in
der

Schweiz

überhaupt

verboten.

KMG

und

GKG

sind

ausreichend

streng!

Sie

verhindern,

dass

die

Schweiz

in
Kriegs¬

gewinnlergeschäfte

verwickelt

wird

oder

Schweizer

Rüstungsgüter

in
falsche

Hände

geraten!

Unser

Kustungsexport:

weniger

als

1%

des

Weltrüstungsgeschäftes

Der

Vorwurf,

die

Schweiz

trage

mit

ihren

Rüstungsexporten

zum

Unfrieden

der

Welt

bei,

ist
unhaltbar.

Der

Anteil

der

Schweiz

betrug

in
den

letzten

Jahren

immer

deutlich

weniger

als

1
%

der

weltweit

gehandelten

militärischen

Güter.

Grossmehrheitlich

waren

europäische

Demokratien

wie

Deutsch¬

land

die

Abnehmer

von

schweizerischen

Kriegsmaterialexporten.

Schweizer

Waffenausfuhr

-seit

1972

kontrolliert!

Seit

1972

hat

die

Schweiz

ein

Kriegsmaterialgesetz.

Dieses

wurde

1996

ver¬

schärft.

Es

regelt

die

Waffenausfuhr

klar:

Schweizer

Waffen

dürfen

nicht

in

Kriegsgebiete

geliefert

werden.

Eine

Initiative

für

«vermehrte

Rüstungskon¬

trolle

und

ein

Waffenausfuhrverbot»

wurde

1972

verworfen.

Die

Ausfuhr

von

bestimmten

Gütern,

die

sowohl

zivile

wie

militärische

Verwendungen

haben,

wird

im

neuen

Güterkontrollgesetz

geregelt.

Bewährte

Regelungen

be¬

stehen

und

Lücken

wurden

jüngst

geschlossen.

Menschen,

nicht

Waffen..

Friede

wird

durch

Menschen

bedroht,

nicht

durch

Waffen.

40000

tote

Bewohner

Ruandas

im
Viktoriasee

-die

meisten

durch

Messer,

Keulen

und

andere

primitive

Waffen

umgebracht-

beweisen,

dass

Konflikte

nicht

durch

moderne

Rüstungsgüter

verursacht

werden.

Andererseits

zeigen

50

Jahre

Frieden

im

hochgerüsteten

Europa

des

Kalten

Krieges,

dass

die

Gleichung

Waffe

Krieg

in
dieser

Form

nicht

stimmt.

Ein

Schweizer

Rüstungsexportverbot

bliebe

ohne

Wirkung

für
den

Weltfrieden

-zerstört

aber

Schweizer

Arbeitsplätze!
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Extreme

Initiative

-

radikale

Folgen

für
die

Schweiz

Unsere

Gesetze

gelten

den

Initianten

wenig.

Sie

wollen

mehr.

Die

Initianten

behaupten

zwar,

nur

die

Ausfuhr

von

Kriegsmaterial

verbieten

zu
wollen.

Ihre

Initiative

ist

aber

derart

extrem

formuliert,

dass

sie

für

die

gesamte

Export¬

wirtschaft

radikale

Folgen

haben

würde.

Ganze

Exportwirtschaft

bedroht

Die

Waffenausfuhrverbots-Initiative

will

den

Export

von

allen

Gütern

und

Dienstleistungen

untersagen,

«die

sowohl

für
militärische

wie

zivile

Zwecke

verwendet

werden

können».

Absatz

3
der

Initiative

ermöglicht

somit

die

Blockierung

unserer

Ausfuhr

von

allen

Gütern,

die

sowohl

für

militärische

wie

für

zivile

Zwecke

verwendbar

sind.

Entscheidend

ist

nur

«falls

der

Erwer¬

ber

diese

für
kriegstechnische

Zwecke

verwenden

will».

Ein

Exportsegment

von

vielen

Milliarden

Franken

und

Tausenden

von

Produkten

und

Kom¬

ponenten

ist
betroffen.

Wenn

die

Kontrolleure

kommen...

Ob

der

Käufer

Werkzeugmaschinen,

elektronische

Komponenten,

Chemika¬

lien,

Mikrochips,

Bauteile,

Schmiermittel

oder

hochwertige

Kunststoffe

und

anderes

mehr

für
«kriegstechnische

Zwecke»

verwenden

will,

würde

eine

«ver¬

waltungsunabhängige

Kommission»

beurteilen.

Sie

hätte

Inspektionsrecht

und

könnte

entscheiden,

ob

technologische

Entwicklungen

«friedens¬

verträglich»

seien

oder

nicht.

Willkür

und

massive

Staatseingriffe

in
die

Wirtschaft

wären

die

Folgen.

Dabei

ist
die

Ausfuhr

von

Rüstungsgütern

im

weltweit

wohl

schärfsten,

1996

revidierten

Schweizer

Kriegsmaterialgesetz

geregelt.

Statt

wirksameren

Gesetzen

droht

totale

staatliche

Kontrolle!

Am

uuu

aroeusiose

scnweizer

una

Schweizerinnen

sind

genug

In

der

Schweiz

gibt

es

keine

eigentliche

«Rüstungsindustrie»

-die

Regie¬

betriebe

des

Bundes

ausgenommen.

An

der

Entwicklung

und

Produktion

von

Gütern,

Systemen

und

auch

von

Rüstungsmaterial

sind

immer

mehrere

zivile

Unternehmen

beteiligt.

Teure

Kontrollbürokratie

Alle

Produkte,

inklusive

Komponenten

und

Bestandteile,

die

theoretisch

für

militärische

Zwecke

verwendet

werden

könnten,

mussten

erfasst

und

ihre

Ausfuhr

bewilligt

oder

verboten

werden.

Diese

Aufgabe

könnte

die

erwähnte

verwaltungsunabhängige

Kommission

allein

nie

bewältigen.

Die

totale

Kon¬

trolle

mit

Hunderten

von

teuren

Beamten

über

die

Exportindustrie

und

über

ihre

Zulieferfirmen

wären

dazu

nötig.

20000

oder

mehr

«blaue

Briefe»...

Falls

die

Initiative

angenommen

würde,

wäre

ein

genereller

Exportrückgang

absehbar:

Eine

nicht

absehbare

Zahl

von

Arbeitsplätzen

-Spezialisten

sprechen

von

Zehntausenden

-wäre

bedroht.

Die

Rezession

würde

ver¬

stärkt,

dem

Staat

entgingen

Steuereinnahmen

und

das

Bundesdefizit

würde

weiter

wachsen.

Die

Exportverhinderungsinitiative

bedeutet

staat¬

lich

geförderte

Arbeitsplatzvernichtung!

Kriegsmaterialgesetz

und

Güterkontrollgesetz

gewährleisten

ausreichende

Kontrolle,

ohne

dass

unnötigerweise

weitere

Arbeitsplätze

zerstört

werden!
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